
 GLAS - G365

 VERSICHERUNG VON BLEIVERGLASUNGEN

 Schäden  an  Bleiverglasungen gehen nur dann zu Lasten des Versicherers, wenn es sich um einen Bruch
 des  Glases handelt und sie nicht aus Nachlässigkeit in der Instandhaltung der Verbleiung und  deren
 Umrahmung entstanden sind.
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